
Antrag 
Landesregierung 
Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2024; 
hier: 
nachträgliche Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Ausgaben sowie der Vorgriffe im Haushaltsjahr 2024 

Hiermit wird gebeten, die nachträgliche Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Auf- 
wendungen und Ausgaben einschließlich der Vorgriffe im Haushaltsjahr 2024 herbeizuführen. 

Nach Art. 143 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen (HV) i. V. m. § 106 Abs. 6 der Landes-
haushaltsordnung (LHO) beschließt der Landtag über die nachträgliche Genehmigung der über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben einschließlich der Vorgriffe. Über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ministers der 
Finanzen (Art. 143 Abs. 1 HV i. V. m. § 37 Abs. 1 LHO). Erteilte Zustimmungen zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben über 50.000 Euro werden dem Landtag nach § 37 
Abs. 4 LHO i. V. m. § 5 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023/24 (HG 2023/24) vierteljährlich mitgeteilt. 

Für Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen eines Produkts und die Einrichtung neuer 
zusätzlicher Verpflichtungsermächtigungen gelten die Vorschriften des § 37 Abs. 1 Satz 2, 3 und 4 
LHO entsprechend (§ 38 Abs. 1 Satz 2 und 3 LHO). Über- und außerplanmäßige Verpflichtungs-
ermächtigungen werden daher dem Landtag ebenfalls zur nachträglichen Genehmigung vorgelegt. 

In der Haushaltsrechnung 2024 sind die im Haushaltsjahr 2024 angefallenen über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Ausgaben einschließlich der Vorgriffe sowie Verpflichtungsermächti-
gungen nachgewiesen. In welchem Umfang von der Ermächtigung, über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu tätigen, tatsächlich Gebrauch ge-
macht wurde, ergibt sich dort aus der Abrechnung der Produktübersicht, des kameralen Ergebnisses 
und der Verpflichtungsermächtigungen. 

Kurzübersichten mit den nachträglich zu genehmigenden Positionen sind dieser Vorlage als Anlagen 
1 bis 3 beigefügt. 

Die beantragte Genehmigung erfolgt vorbehaltlich der späteren Beschlussfassung über die Bemer-
kungen des Hessischen Rechnungshofs (§ 106 Abs. 6 LHO und Art. 144 HV).  

Darüber hinaus wird im Rahmen dieses Antrags mit der Anlage 4 dem Landtag eine Übersicht aller 
Jahresabschlussbuchungen im Sinne des § 37 Abs. 2 Satz 2 LHO, die zu Überschreitungen des 
Produktbudgets geführt haben, zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

Die Haushaltsrechnung 2024 steht auf der Internetseite des Hessischen Ministeriums der Finanzen 
(www.finanzen.hessen.de) unter der Rubrik „Finanzen > Haushalt > Haushaltsrechnungen“ zur 
Verfügung. Die Haushaltsrechnung wird vom Hessischen Rechnungshof festgestellt (Art. 144 
Satz 1 HV). 

Dem Hessischen Rechnungshof wurde die Haushaltsrechnung 2024 bereits mit der Bitte über-
sandt, die Bemerkungen dem Landtag und dem Minister der Finanzen zu gegebener Zeit zu- 
zuleiten (§ 90 Abs. 1 Satz 1 LHO).  
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Die Landesregierung wird ihre Stellungnahme zu den Bemerkungen des Rechnungshofs nach  
§ 90 Abs. 1 Satz 2 LHO vorlegen und den Antrag auf Entlastung nach Art. 144 HV in Verbindung 
mit § 106 Abs. 1 LHO stellen. 
 
 
Wiesbaden, 31. Oktober 2025  
  
Der Hessische Ministerpräsident Der Hessische Minister der Finanzen 
Boris Rhein Prof. Dr. R. Alexander Lorz 
 
 
 
 
Anlagen 
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